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Anfrage 

der Abgeordneten DR~ STEGER,- DR. FRISOffi'iSGlL.\GER 

an die Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschtmg 

betreffend Bescheid über Teilabbruch von Häusern am Judenplatz 

Wie nunmehr bekannt wird, wurde vom Bundesden.1aItalamt in einem 

Bescheid die Zustinnnung zum TeilabbnlCh der Gebäude Judenplatz 1 und : 

gegeben. Beide Häuser stehen eindeutig unter DenJanalschutz (mit einer 

kleinen Ausnahme, nämlich der Stiegen und Gänge des Hauses Judenplatz 'I). 

Eine derartige Genehmigung auf Teilabbrurh steht in krassem WjcleTspnKh 

zu den Erklärungen der Frau Bundesminister für Wissenschaft lll1d 

Forschung in der 'inündl i chen Fragestunde vom 6. ~1ärz 1980. DöJnals lxJUrde 
"-

von der Frau Bundesminister unter anderem wörtlich da.rgelegt: 

"Wie ich bereits gesagt habe, werden laufend dl ese Leiden Objekte iE -

Beobachtung gehalten, sie können versichert sein~ daß vom Bundesdenkm81amt 

aus alles getan wird, was eine Beschädigung dieser Häuser oder einen 

-Abbruch verhindert." Weiters: ''Es wird an dem Bcstandteil)dcr denkmal-­

geschützt ist, sicher nichts geändert. 1Y Und schließlich: "Ich h3bE; ;-;:: (~r 

eine ganze Reihe von Schreiben, in denen man uns und dem Denkrnalamt 

bestätigt, daß wir sehr zielstrebig fiir die Erhaltung dieser Objekte 

eintreten. Wir werden selbstverständlich das, was denkmaJgcscJlützt ir.; l 

auch in Hinkunft denkmalschützen. " 

;rrotzdem bewilligt jetzt das Btmdesdenkmalamt einen Tp.ilabhruch. 

Stützen soll sich dieser Bescheid auf ein statisches Gutachten, das '\fCII'1I 

jetzigen Eigentümer, der seit 1973 einen AbbnlCh bz,,,. Teilabbmch 

angestrebt. ha:t.~ beigebracht wurde. Diest~r Eigentümer hat trotz 

Vorliegen re~htskräftiger Gerichtsbesch tüsse, Ven\'al tungsgcr:i cht:JYj:­

erkenntnisse und behördlicher Aufträg~ durch schikanöse Hinha1tet21~t,:~ 

die n~JLiei1dlgen l'-en-Jvi,:rungsf.-dJei ten b.i.~-; jetzt verhinden . fJ •. HlilIIL 

dor Zu::; >:r!,.~ der H:iuse~ :'1cch schlech1 "rJ,f'Mlrc~(-,J'j. 

- I. 
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Der entgegen der Zusage der Frau Bundesminister nunmehr bewilligte 

Teilabbruch stellt eine vollkommene Änderung der bisherigen Haltung 

dar und führt zu einer wesentlichen Zerstörung der Baudenkmäler. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die 

Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung die 

Anfrage: 

1. Wie lautet der Bescheid des Bundes denkmal amtes , der einen 

. Teilabbruch der beiden Häuser am Judenplatz zum Gegenstand hat? 

2. Welche Entscheidungsgrundlagen führten zu dem Bescheid? 

3. Wurde tatsächlich nur ein vom Eigentümer beigebrachtes Gutachten 

als alleinige Grundlage für die Entscheidung genommen'? 

4. Für den Fall der Bejahung der Frage 3: Weshalb l<JUrden nicht auch 

außerhalb vom Einflußbereich des Eigentümers gelegene Entscheidungs­

grundlagen herangezogen? 

S.Welche Beamten haben diese Angelegenheit bearbeitet tmd entschieden? 

6.. Wie erklären Sie den Gegensatz zwischen Ihren dezitierteri Erklärunge,-). 

in der Fragestunde vom 6.3.1980, daß "an dem Bestandteil, der denkmal­

geschützt ist, sicher nichts geändert wird" tmd dem Bescheid den Ihnen 

unterstellten Bundesdenkmalamtes? 
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